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@Frapper Ich habe heute den Newsletter vom Beltz-Verlag mit Werbung für das neue
Schulrechtsbuch von Hoegg bekommen. In der Leseprobe werden deine Fragen eigentlich
ziemlich gut beantwortet:
https://www.beltz.de/fileadmin/belt…ehrernewsletter

Zitat von Hoegg

Kann von mir verlangt werden, meinen privaten Pkw für die schulische
Praktikumsbetreuung zu nutzen? Nein. Fast regelmäßig höre ich diese Frage an
Berufsschulen bzw. Berufsbildenden Schulen, aber ebenso an anderen weiterführenden
Schulen, bei denen das Berufspraktikum meist in der 9. Klasse durchgeführt wird.
Einige Kollegen eines Oberstufenzentrums im Havelland wollten sogar wissen, ob der
Dienstherr für solche Einsätze nicht eigentlich Dienstfahrzeuge stellen müsse. Falls Sie
jetzt innerlich lachen, so wie ich es damals getan habe, tun wir den Fragestellern ein
wenig Unrecht. Denn völlig absurd ist dieser Wunsch nicht. Schließlich gibt es eine
Vielzahl von Behörden, die ihren Mitarbeitern Dienstfahrzeuge zur Verfügung stellen.
Die typischen Tätig-keiten dieser Behördenvertreter umfasst allerdings sehr viel
häufiger die Wahrnehmung von Außenterminen, als es bei Lehrkräften der Fall ist.
Anders als bei der vorangegangenen Frage (Weg zur Arbeitsstätte) ist die Betreuung
von Schülern, die verstreut irgendwo ein Praktikum absolvieren, unbestritten eine
dienstliche Tätigkeit. Selbst derjenige, der direkt neben dem Schulgebäude wohnt,
muss in der Regel die Wege zu den Praktikumsstätten mit einem Verkehrsmittel
zurücklegen. Aber ist er verpflichtet, dafür seinen privaten Pkw zu benutzen –
und abzunutzen? Nein. Schließlich ist keine Lehrkraft verpflichtet, ein Auto zu
besitzen. Oder mussten Sie den Besitz eines Kraftfahrzeugs nachweisen, bevor man
Sie eingestellt hat? Na also. Der Dienstherr kommt nicht daran vorbei, dass es
Menschen ohne Auto gibt. Sei es aus Gründen des Umweltschutzes oder weil in einer
Großstadt ab 500 000 Bewohnern ein Auto nicht sehr praktisch ist. Allerdings kann
der Dienstherr verlangen, dass Sie irgendwie zu den Praktikumsbetrieben
gelangen, notfalls mit Bussen und Bahnen. Wenn das deutlich länger dauert
als mit dem eigenen Auto, dann ist das eben so. Als Folge könnten Sie nicht
mehr so viele Betriebe pro Tag besuchen, und die Verweildauer in den
einzelnen Betrieben würde sich deutlich verkürzen, aber das ist nicht Ihr
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Problem.

Zitat

Sie können für diese (unbestritten dienstlichen) Fahrten natürlich Ihren privaten Pkw
einsetzen, sind allerdings gehalten, dies vorher bei der Schulleitung zu beantragen. Das
ist in der Regel kein Problem, man muss es nur machen. Sofern es ein erhebliches
dienstliches Interesse an diesen Fahrten gibt, und das sollte bei einer
Praktikumsbetreuung an entlegenen Orten vorliegen, ist der Ersatz etwaiger
Unfallschäden jetzt auch nicht mehr auf 350 Euro begrenzt. Zudem gibt es nun die
große Wegstreckenentschädigung (0,30 Euro/km). [...] Die Frage, ob der Dienstherr
einen Schaden an Ihrem Pkw zahlt, hängt nicht zuletzt davon ab, wer den Unfall in
welchem Maße verursacht hat. Falls irgendjemand anders den Schaden an Ihrem Auto
verschuldet hat, ist der Dienstherr fein raus. Denn dann bezahlt der andere (bzw.
dessen Versicherung) Ihren Schaden. Und falls Sie den Schaden grob fahrlässig selbst
verschuldet (oder mitverschuldet) haben, weil Sie auf der Fahrt mit dem Handy
telefoniert haben, zahlt der Dienstherr ebenfalls nicht dafür. Der Schaden an Ihrem
Auto wird in aller Regel nur dann ersetzt, wenn Sie lediglich leicht fahrlässig
(unbewusste Fahrlässigkeit) oder gar schuldlos (geplatzter Reifen) gehandelt haben.

(Hervorhebungen von mir; auch das Kapitel davor, dass sich mit den Fahrten zur Schule
beschäftigt, ist ganz interessant, z.B. für @plattyplus
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